Aus der Stadtratssitzung am 23. Méarz 2010

Zur Stadtratssitzung am 23. Marz 2010 wurden folgende Beschlussfassungen durch den Stadtrat
bestatigt:

SR 10-73

MaRnahmenpaket zur Durchfiihrung von Mallnahmen und Einordnung von zuséatzlichen

Eigenmitteln im Jahr 2010

Der Stadtrat beschlief3t:

- die Bestatigung von zusatzlichen Eigenmitteln fur die Ma3nahme ,Komplexe Umgestaltung der
Kindertagesstatte Sonnenland im Ortsteil Polenz".

- die Bestatigung von zusatzlichen Eigenmitteln fur die MaRnahme ,Erneuerung Umwehrung des
Sport- und Spielfeldes im Stadion Neustadt".

- die Bestatigung von zusatzlichen Eigenmitteln fir die MaRnahme , Tennisheim Neustadt,
Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung".

- die Einordnung der auRerplanmaRigen MalRnahme ,Spielplatz Rugiswalde”.

- die Einordnung der auRerplanméaRigen MalRnahme ,Studie zur Breitbandversorgung®.

- und die Bestatigung von zuséatzlichen Eigenmitteln fiir die MaBnahme ,Errichtung einer
Léschwasserzisterne im Ortsteil Riickersdorf”.

SR 10-75

Verkauf des Flurstiickes Nr. 489, Gemarkung Langburkersdorf

Der Burgermeister wird vom Stadtrat erméchtigt, alle erforderlichen Ma3nahmen zum Verkauf des
Flurstiickes Nr. 489 der Gemarkung Langburkersdorf mit einer Flache von 870 mz2 einzuleiten.

SR 10-77

Zweckvereinbarung fiir die Ubertragung der Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 49 StVO im flieBenden StralRenverkehr

Der Zweckvereinbarung fiir die Ubertragung der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 49 StVO im flieBenden StralRenverkehr wird durch den Stadtrat zugestimmt.

Mit der Verordnung der Sachsischen Staatsregierung zur Anderung der Ordnungswidrigkeiten-
Zustandigkeitsverordnung vom 9. Juli 2009 wurden den Gemeinden mit mindestens 10.000
Einwohnern ab dem 1. Januar 2010 ein neues Aufgabengebiet Ubertragen. Insbesondere betrifft das
die Aufgaben der Ordnungswidrigkeiten im flieBenden StraBenverkehr einschlieB3lich der erforder-
lichen Nachermittlung auf Gemeindestral3en.

Aufgrund der hohen personellen und technischen Aufwénde fir die Umsetzung des Aufgabengebietes
nur fur den Bereich der Gemeindestral3en ist das fir die Stadt Neustadt in Sachsen wirtschaftlich nicht
effektiv. Auf der Grundlage des sdchsischen Gesetzes Uber kommunale Zusammenarbeit kann die
Aufgabe an den Landkreis Ubertragen werden. Am 16. Februar 2010 fand das erste Gesprach zum
Entwurf einer Zweckvereinbarung fir die Ubertragung der Aufgaben mit dem zusténdigen Bereich des
Landratsamtes statt. Der Landkreis ist bereit, die Aufgabe zu bernehmen. Personal und technische
Ausristung sind beim Landkreis vorhanden.

Bis zum Inkrafttreten der Vereinbarung werden Geschwindigkeitskontrollen vom Polizeivollzugsdienst
und gemeinsame Kontrollen des Landratsamtes und des Polizeivollzugsdienstes durchgefiihrt. Der
Stadt Neustadt in Sachsen entstehen keine Kosten bei der Umsetzung der Vereinbarung.

SR 10-79

Berufung des Ortswehrleiters fiir die Ortsfeuerwehr Neustadt in Sachsen

Auf der Grundlage des § 13 Abs. 7 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neustadt in
Sachsen wird fur die Dauer von funf Jahren Oberbrandmeister Steffen Waurich zum Ortswehrleiter
der Ortsfeuerwehr Neustadt in Sachsen berufen.

Der Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. April 2010 in Kraft. Auf der Grundlage der Feuerwehrsatzung
der Stadt Neustadt in Sachsen werden die Ortswehrleiter fur die Dauer von finf Jahren gewabhlt.

Fur die Funktion des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Neustadt in Sachsen war im Jahr 2010 eine
Neuwabhl erforderlich. Die Funktion des Ortswehrleiters wurde ordnungsgeman ausgeschrieben.

Die Wahlvorbereitung erfolgte entsprechend den Regelungen der Feuerwehrsatzung. Am 5. Méarz
2010 wurde die Wahl im Rahmen der Jahresortsfeuerwehrversammlung der Ortsfeuerwehren
Neustadt und Krumhermsdorf durchgefiihrt. Fir die ausgeschriebene Funktion gab es nur eine
Bewerbung. Der Kamerad Steffen Waurich wurde mehrheitlich als Ortswehrleiter wiedergewahlt.
Entsprechend 8 13 Abs. 7 der Feuerwehrsatzung der Stadt Neustadt in Sachsen werden die



gewahlten Ortswehrleiter nach Zustimmung des Stadtrates vom Birgermeister in die Funktion
berufen.

SR 10-78

Wahl des Friedensrichters fir die Schiedsstelle der Stadt Neustadt in Sachsen

Durch den Stadtrat wird gemaR des Gesetzes Uber die Schiedsstellen in den Gemeinden des
Freistaates Sachsen und Uber die Anerkennung von Gitestellen im Sinne des § 749 Abs. 1 Nr. 1 der
Zivilprozessordnung (Sachsische Schieds- und Gitestellengesetz — SachsSchiedsGutStG vom 27.
Mai 1999 § 6 Abs. 1) zum Friedensrichter der Stadt Neustadt in Sachsen gewdhlt: Herr Bernd-
Jurgen-Muller, Heinrich-Heine-Stral3e 26, 01844 Neustadt in Sachsen.

Nach 8§ 3 (1) des Gesetzes Uber die Schiedsstellen in den Gemeinden des Freistaates Sachsen und
Uber die Anerkennung von Gitestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung
(Séchsisches Schieds- und Gitestellengesetz - SédchsSchiedsGutStG) vom 27. Mai 1999 werden die
Aufgaben der Schiedsstelle von einem ehrenamtlich tatigen Friedensrichter wahrgenommen. Dieser
ist nach § 6 (1) vom Stadtrat zu wahlen. Die Wahl des Friedensrichters erstreckt sich bis 9. Oktober
2010 auf das Gebiet der Stadt Neustadt in Sachsen ohne dem Gebiet der eingegliederten Gemeinde
Hohwald, da It. Vereinbarung vom 18.07.2007 der Friedensrichter der Gemeinde Hohwald bis zum
Ablauf seiner Legislatur (09.10.2010) fiir das Gebiet der Gemeinde Hohwald im Amt bleibt.

Die 6ffentliche Bekanntmachung zur Neuwahl des Friedensrichters wurde im Neustadter Amtsblatt am
12. Februar 2010 veréffentlicht.

Fur dieses Amt lag eine Bewerbung von Bernd-Jurgen-Muller vor. Herr Muller tbte das Amt des
Friedensrichters bereits seit dem Jahr 2000 aus, seine Amtszeit endete Ende Mérz 2010.

Der Stadtrat wahlte Herrn Miller wieder in das Amt des Friedensrichters der Stadt Neustadt in
Sachsen. Die Wahlperiode betrégt funf Jahre.

Der gewahlte Friedensrichter wird von dem fir die Bestatigung zustandigen Vorstand des Amtsge-
richtes Pirna in die Position berufen und auf die Erfullung seiner Pflichten vereidigt.



	SR 10-75
	Berufung des Ortswehrleiters für die Ortsfeuerwehr Neustadt in Sachsen
	SR 10-78
	Wahl des Friedensrichters für die Schiedsstelle der Stadt Neustadt in Sachsen

